
 

 

 
1392 der B

eilagen X
X

IV
. G

P - R
egierungsvorlage - Textgegenüberstellung 

1 von 5 

Textgegenüberstellung 
 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 1 

Änderungen des Strafgesetzbuchs 
 Unerlaubter Umgang mit Kernmaterial, radioaktiven Stoffen oder 

Strahleneinrichtungen 
§ 177b. (1) Wer entgegen einer Rechtsvorschrift oder einem behördlichen 

Auftrag Kernmaterial herstellt, bearbeitet, verarbeitet oder sonst verwendet, 
aufbewahrt, befördert, in das Inland einführt, aus dem Inland ausführt oder durch 
das Inland durchführt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen. 

§ 177b. (1) Wer entgegen einer Rechtsvorschrift oder einem behördlichen 
Auftrag Kernmaterial herstellt, bearbeitet, verarbeitet,  verwendet, besitzt, beseitigt, 
befördert, in das Inland einführt, aus dem Inland ausführt oder durch das Inland 
durchführt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen. 

(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer entgegen einer Rechtsvorschrift oder einem 
behördlichen Auftrag radioaktive Stoffe oder Strahleneinrichtungen so herstellt, 
bearbeitet, verarbeitet oder sonst verwendet, aufbewahrt, befördert, in das Inland 
einführt, aus dem Inland ausführt oder durch das Inland durchführt, dass dadurch 

(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer entgegen einer Rechtsvorschrift oder einem 
behördlichen Auftrag radioaktive Stoffe oder Strahleneinrichtungen so herstellt, 
bearbeitet, verarbeitet, verwendet, besitzt, beseitigt, befördert, in das Inland 
einführt, aus dem Inland ausführt oder durch das Inland durchführt, dass dadurch 

 1. eine Gefahr für das Leben oder einer schweren Körperverletzung (§ 84 
Abs. 1) eines anderen oder sonst für die Gesundheit oder körperliche 
Sicherheit einer größeren Zahl von Menschen, 

 1. eine Gefahr für das Leben oder einer schweren Körperverletzung (§ 84 
Abs. 1) eines anderen oder sonst für die Gesundheit oder körperliche 
Sicherheit einer größeren Zahl von Menschen, 

 2. eine Gefahr für den Tier- oder Pflanzenbestand in erheblichem Ausmaß,  2. eine Gefahr für den Tier- oder Pflanzenbestand in erheblichem Ausmaß, 
 3. eine lange Zeit andauernde Verschlechterung des Zustands eines 

Gewässers, des Bodens oder der Luft oder 
 3. eine lange Zeit andauernde Verschlechterung des Zustands eines 

Gewässers, des Bodens oder der Luft oder 
 4. ein Beseitigungsaufwand, der 50 000 Euro übersteigt, entstehen kann.  4. ein Beseitigungsaufwand, der 50 000 Euro übersteigt, entstehen kann. 
(3) Wer entgegen einer Rechtsvorschrift oder einem behördlichen Auftrag 
Kernmaterial oder radioaktive Stoffe herstellt, bearbeitet, verarbeitet oder sonst 
verwendet, aufbewahrt, befördert, in das Inland einführt, aus dem Inland ausführt 
oder durch das Inland durchführt und dadurch die Gefahr herbeiführt, dass 
Kernmaterial oder radioaktive Stoffe der Herstellung oder Verarbeitung von zur 
Massenvernichtung geeigneten atomaren Kampfmitteln zugänglich werden, ist 
mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen. 

(3) Wer entgegen einer Rechtsvorschrift oder einem behördlichen Auftrag 
Kernmaterial oder radioaktive Stoffe herstellt, bearbeitet, verarbeitet, verwendet, 
besitzt, beseitigt, befördert, in das Inland einführt, aus dem Inland ausführt oder 
durch das Inland durchführt und dadurch die Gefahr herbeiführt, dass Kernmaterial 
oder radioaktive Stoffe der Herstellung oder Verarbeitung von zur 
Massenvernichtung geeigneten atomaren Kampfmitteln zugänglich werden, ist mit 
Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen. Ebenso ist zu 
bestrafen, wer eine der in Abs. 1 oder Abs. 2 erwähnten Handlungen gewerbsmäßig 
begeht. 
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 Vorsätzlicher unerlaubter Umgang mit Stoffen, die zum Abbau der 
Ozonschicht beitragen 

 § 177d. Wer Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht beitragen, entgegen einer 
Rechtsvorschrift oder einem behördlichen Auftrag  herstellt, einführt, ausführt, in 
Verkehr setzt oder verwendet, ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit 
Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. 

 Grob fahrlässiger unerlaubter Umgang mit Stoffen, die zum Abbau der 
Ozonschicht beitragen 

 § 177e. Wer grob fahrlässig entgegen einer Rechtsvorschrift oder einem 
behördlichen Auftrag eine der im § 177d mit Strafe bedrohten Handlungen begeht, 
ist mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 
Tagessätzen zu bestrafen. 

Vorsätzliches umweltgefährdendes Behandeln und Verbringen von Abfällen Vorsätzliches umweltgefährdendes Behandeln und Verbringen von Abfällen 
§ 181b. (1) Wer entgegen einer Rechtsvorschrift oder einem behördlichen 

Auftrag Abfälle so behandelt, lagert oder ablagert, ablässt oder sonst beseitigt, 
befördert, in das Inland einführt, aus dem Inland ausführt oder durch das Inland 
durchführt, dass dadurch 

§ 181b. (1) Wer Abfälle entgegen einer Rechtsvorschrift oder einem 
behördlichen Auftrag  so sammelt, befördert, verwertet, beseitigt, diese Tätigkeiten 
betrieblich überwacht oder Beseitigungsanlagen so kontrolliert,  dass dadurch 

 1. eine Gefahr für das Leben oder einer schweren Körperverletzung (§ 84 
Abs. 1) eines anderen oder sonst für die Gesundheit oder körperliche 
Sicherheit einer größeren Zahl von Menschen, 

 1. eine Gefahr für das Leben oder einer schweren Körperverletzung (§ 84 
Abs. 1) eines anderen oder sonst für die Gesundheit oder körperliche 
Sicherheit einer größeren Zahl von Menschen, 

 2. eine Gefahr für den Tier- oder Pflanzenbestand in erheblichem Ausmaß,  2. eine Gefahr für den Tier- oder Pflanzenbestand in erheblichem Ausmaß, 
 3. eine lange Zeit andauernde Verschlechterung des Zustandes eines 

Gewässers, des Bodens oder der Luft oder 
 3. eine lange Zeit andauernde Verschlechterung des Zustands eines 

Gewässers, des Bodens oder der Luft oder 
 4. ein Beseitigungsaufwand, der 50 000 Euro übersteigt,  4. ein Beseitigungsaufwand, der 50 000 Euro übersteigt, 
entstehen kann, ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bis 
zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. 

entstehen kann, ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bis zu 
360 Tagessätzen zu bestrafen. 

(2) …. (2) …. 
 (3) Wer außer den Fällen der Abs. 1 und 2 Abfälle entgegen Art. 2 Nummer 

35 der Verordnung 1013/2006/EG über die Verbringung von Abfällen in nicht 
unerheblicher Menge verbringt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit 
Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. 

 Fahrlässiges umweltgefährdendes Behandeln und Verbringen von Abfällen 
(1) …. (1) …. 
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(2) …. (2) …. 
 (3) Wer außer den Fällen des Abs. 2 grob fahrlässig Abfälle entgegen Art. 2 

Nummer 35 der Verordnung 1013/2006/EG über die Verbringung von Abfällen in 
nicht unerheblicher Menge verbringt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder 
mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. 

 Vorsätzliche Schädigung des Tier- oder Pflanzenbestandes 
 § 181f. (1) Wer eine erhebliche Menge von Exemplaren einer geschützten 

wildlebenden Tierart entgegen einer Rechtsvorschrift oder einem behördlichen 
Auftrag tötet, besitzt oder deren Entwicklungsformen zerstört oder aus der Natur 
entnimmt oder eine erhebliche Menge von Exemplaren  einer geschützten 
wildlebenden Pflanzenart zerstört, besitzt oder aus der Natur entnimmt und dadurch 
eine erhebliche Auswirkung auf den Erhaltungszustand der Art bewirkt, ist mit 
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu 
bestrafen. 

(2) Geschützte wildlebende Tierarten sind die in Anhang IV lit. a) der 
Richtlinie 92/43/EWG zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der 
wildlebenden Tiere und Pflanzen oder des Anhangs I der Richtlinie 2009/147/EG 
über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten aufgezählten Arten; geschützte 
wildlebende Pflanzenarten sind die in Anhang IV lit. b) der Richtlinie 92/43/EWG 
zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und 
Pflanzen aufgezählten Arten. 

 Grob fahrlässige Schädigung des Tier- oder Pflanzenbestandes 
 § 181g. Wer grob fahrlässig entgegen einer Rechtsvorschrift oder einem 

behördlichen Auftrag eine der im § 181f mit Strafe bedrohten Handlungen begeht, 
ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen 
zu bestrafen. 

 Vorsätzliche Schädigung von Lebensräumen in geschützten Gebieten 
 § 181h. (1) Wer  entgegen einer Rechtsvorschrift oder einem behördlichen 

Auftrag einen Lebensraum innerhalb eines geschützten Gebiets erheblich schädigt, 
ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bis zu 360 
Tagessätzen zu bestrafen. 
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 (2) Lebensraum innerhalb eines geschützten Gebiets ist jeder Lebensraum 
einer Art, für die ein Gebiet durch Gesetz oder Verordnung zu einem Schutzgebiet 
gemäß Art. 4 Abs. 2 oder Anhang I der Richtlinie 2009/147/EG über die Erhaltung 
der wildlebenden Vogelarten erklärt wurde oder jeder natürliche Lebensraum oder 
Lebensraum einer Art, für die ein Gebiet durch Gesetz oder Verordnung zu einem 
besonderen Schutzgebiet gemäß Art. 4 Abs. 4 der Richtlinie 92/43/EWG zur 
Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen 
erklärt wurde. 

 Grob fahrlässige Schädigung von Lebensräumen in geschützten Gebieten 
 § 181i. Wer grob fahrlässig entgegen einer Rechtsvorschrift oder einem 

behördlichen Auftrag die im § 181h mit Strafe bedrohte Handlung begeht, ist mit 
Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu 
bestrafen.“ 

Irrtum über Rechtsvorschriften und behördliche Aufträge Irrtum über Rechtsvorschriften und behördliche Aufträge 
§ 183a. (1) Hat sich der Täter in den Fällen der §§ 180, 181a, 181b, 181d 

und 182 mit einer Rechtsvorschrift oder einem behördlichen Auftrag nicht 
bekannt gemacht, obwohl er seinem Beruf, seiner Beschäftigung oder sonst den 
Umständen nach dazu verpflichtet gewesen wäre, oder ist ihm ein Irrtum über die 
Rechtsvorschrift oder den behördlichen Auftrag sonst vorzuwerfen, so ist er, 
wenn er im übrigen vorsätzlich handelt, gleichwohl nach diesen Bestimmungen 
zu bestrafen. 

§ 183a. (1) Hat sich der Täter in den Fällen der §§ 180, 181a, 181b, 181d, 
181f, 181h und 182 mit einer Rechtsvorschrift oder einem behördlichen Auftrag 
nicht bekannt gemacht, obwohl er seinem Beruf, seiner Beschäftigung oder sonst 
den Umständen nach dazu verpflichtet gewesen wäre, oder ist ihm ein Irrtum über 
die Rechtsvorschrift oder den behördlichen Auftrag sonst vorzuwerfen, so ist er, 
wenn er im übrigen vorsätzlich handelt, gleichwohl nach diesen Bestimmungen zu 
bestrafen. 

(2) Abs. 1 gilt in den Fällen der §§ 181, 181c und 183 entsprechend, wenn 
der Täter fahrlässig handelt, im Falle des § 181e, wenn er grob fahrlässig handelt. 

(2) Abs. 1 gilt in den Fällen der §§ 181, 181c Abs. 1 und 2 und 183 
entsprechend, wenn der Täter fahrlässig handelt, in den Fällen der §§ 181c Abs. 3, 
181e, 181g und 181i, wenn er grob fahrlässig handelt. 

Artikel 2 

Änderungen der Strafprozessordnung 
Bezirksgericht Bezirksgericht 

§ 30. (1) Dem Bezirksgericht obliegt das Hauptverfahren wegen Straftaten, 
die nur mit einer Geldstrafe oder mit einer Geldstrafe und einer ein Jahr nicht 
übersteigenden Freiheitsstrafe oder nur mit einer solchen Freiheitsstrafe bedroht 
sind, mit Ausnahme 

§ 30. (1) Dem Bezirksgericht obliegt das Hauptverfahren wegen Straftaten, die 
nur mit einer Geldstrafe oder mit einer Geldstrafe und einer ein Jahr nicht 
übersteigenden Freiheitsstrafe oder nur mit einer solchen Freiheitsstrafe bedroht 
sind, mit Ausnahme 

 1. bis 5. …  1. bis 5. … 
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  5a. des Vergehens des vorsätzlichen  unerlaubten Umgangs mit Stoffen, die 
zum Abbau der Ozonschicht beitragen (§ 177d StGB), 

  5b. des Vergehens des grob fahrlässigen unerlaubten Umgangs mit Stoffen, 
die zum Abbau der Ozonschicht beitragen (§ 177e StGB), 

 6. ….  6. …. 
  6a. des Vergehens des vorsätzlichen umweltgefährdenden Behandelns und 

Verbringens von Abfällen (§ 181b Abs. 3 StGB) 
 7. – 8. ….  7. – 8. …. 
  8a. des Vergehens der grob fahrlässigen Schädigung des Tier- oder 

Pflanzenbestandes (§ 181g StGB), 
  8b. des Vergehens der grob fahrlässigen Schädigung von Lebensräumen in 

geschützten Gebieten (§ 181i StGB) 
 9. bis 10. …  9. bis 10. … 

(2) … (2) … 
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